
Geschäftsbericht 2009
Julius Bär Gruppe AG



Inklusive Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf Immateriellen Vermögenswerten
im Zusammenhang mit der Ende 2005 getätigten Übernahme der drei Privatbanken sowie einmalige Kosten im
Zusammenhang mit der Aufteilung und der ING-Transaktion 2009 betrug der Konzerngewinn für die Aktionäre
der Julius Bär Gruppe AG im Jahr 2009 CHF 389 Millionen. Exklusive dieser Positionen betrug der Konzernge-
winn der Aktionäre im Jahr 2009 CHF 473 Millionen. Detaillierte Informationen auf dieser Basis enthalten die
Präsentation und die Medienmitteilung zum Jahresabschluss 2009 sowie die Business Review 2009.

Ticker-Symbole
Reuters BAER.VX
Bloomberg BAER VX

Valorennummer 10 248 496

Kotierung Zürich, Schweiz
SIX Swiss Exchange, Teil des Swiss Market Index SMI und des Swiss Leader Index SLI

Konzernkennzahlen
2009 2008 Veränderung

in %

Eigenkapitalrendite (ROE) 10.1% 10.6% -
Eigenkapitalrendite (ROE)1 17.4% 19.6% -
Cost/Income Ratio2 68.5% 70.5% -
Cost/Income Ratio3 63.1% 65.3% -

31.12.2009 31.12.2008 Veränderung
in %

Konsolidierte Bilanz
Bilanzsumme (Mio. CHF) 42 729.0 42 676.4 0.1
Total Eigenkapital (Mio. CHF) 4 191.8 3 484.6 20.3
BIZ Quote Tier 1 24.2% 14.8% -

Kundenvermögen (Mrd. CHF)
Verwaltete Vermögen 153.6 129.1 19.0
Custody-Vermögen 87.3 63.6 37.2
Total Kundenvermögen 240.9 192.7 25.0

Personal
Personalbestand (auf Vollzeitbasis) 3 078 3 060 0.6
davon Schweiz 2 430 2 469 -1.6
davon Ausland 648 591 9.6

Moody’s Rating Bank Julius Bär & Co. AG Aa3 Aa3

1Konzerngewinn der Aktionäre der Julius Bär Gruppe AG abzüglich Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf
Immateriellen Vermögenswerten/Durchschnittliches Eigenkapital abzüglich Goodwill

2Exklusive Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste
3Exklusive Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste, Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf Immateriellen
Vermögenswerten

Aktienkennzahlen
2009 2008 Veränderung

in %
Informationen pro Namenaktie (CHF)
Eigenkapital (Buchwert, per 31.12.) 20.5 17.0 20.5
Konzerngewinn EPS 1.88 1.74 7.8

Börsenkurs (per 31.12.) 36.38 - -

Börsenkapitalisierung (Mio. CHF, per 31.12.) 7 517 - -

Kapitalstruktur (per 31.12.)
Anzahl Namenaktien à CHF 0.02 206 630 756 206 630 756 -
Gewichteter Durchschnitt der Anzahl ausstehender Namenaktien 206 601 420 204 574 127 1.0
Aktienkapital (Mio. CHF) 4.1 4.1 -
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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser

Vor dem Hintergrund einer sich weltweit stabilisierenden Finanzindustrie, eines

verschärften regulatorischen Umfelds sowie sich zaghaft erholender Finanzmärkte

war 2009 ein Übergangsjahr für Julius Bär. Höhepunkt war die Aufteilung 

der Geschäftsbereiche Private Banking und Asset Management der ehemaligen

Julius Bär Holding AG. Durch die Neuausrichtung auf unsere Kernkompetenzen

– Private Banking- und Investment Advisory-Dienstleistungen für Privatkunden,

Family Offices und unabhängige Vermögensverwalter, basierend auf einer voll-

ständig offenen Produktplattform – haben wir Julius Bär als führende Private

Banking-Gruppe der Schweiz etabliert.

Trotz strategischer Änderungen konnten wir während des ganzen Jahres eine

kräftige Geschäftsdynamik beibehalten, was in der erfreulichen finanziellen

Leistung der Gruppe zum Ausdruck kommt. In erster Linie jedoch blieb Julius

Bär weiter in der Gunst bestehender und neuer Kunden, was sich zusätzlich in

der Anzahl und der Qualität der erhaltenen Auszeichnungen zeigt. Zudem konnten

wir unser Ziel erreichen, durch selektive Akquisitionen zu wachsen, mit dem

Erwerb von Alpha SIM in Mailand und der Mitte Januar 2010 vollzogenen

Übernahme der ING Bank (Schweiz) AG. Beide Organisationen passen kulturell

und strategisch hervorragend zu Julius Bär.

Dank der sehr soliden Kapitalbasis unserer Gruppe, der klaren strategischen

Ausrichtung und der flächendeckenden Präsenz in der Schweiz und im Ausland

ist Julius Bär gut gerüstet, um erfolgreich in dem sich fundamental verändern-

den Geschäftsumfeld unserer Branche zu bestehen. Zudem können wir auf

einen grossen Talentpool zählen, was uns im Jahr 2009 die interne Besetzung

sämtlicher höherer Führungspositionen ermöglichte. Nach gründlicher Analyse

unseres Geschäftsmodells haben wir die strategischen Prioritäten unserer

Gruppe angepasst: Wir möchten in der Schweiz die Privatbank erster Wahl sein;

wir werden Asien zu unserem zweiten Heimmarkt ausbauen und in Europa für

alle unsere Zielmärkte ein vollständig konformes Angebot entwickeln. Zudem

wollen wir unsere anderen wichtigen Märkte nicht vernachlässigen.



Die Kundenvermögen der Julius Bär Gruppe betrugen Ende 2009 CHF 241 Milli-

arden. Die verwalteten Vermögen nahmen um 19% auf CHF 154 Milliarden zu.

Dieser Anstieg widerspiegelt primär die Erholung der meisten Anlagekategorien

seit dem zweiten Quartal 2009. Zudem betrugen die Custody-Vermögen CHF 87

Milliarden. Der durchschnittliche Vermögensbestand jedoch blieb leicht unter

dem Vorjahreswert zurück und lastete auf dem Betriebsertrag. Dennoch konnte

dank fortgesetzter Kostenkontrolle der Konzerngewinn für unsere Aktionäre

um 9% auf CHF 389 Millionen gesteigert werden (unter Berücksichtigung* von

Integrations- und Restrukturierungskosten, Abschreibungen auf Immateriellen

Vermögenswerten und einmaligen Kosten).

In Anlehnung an die Dividendenpolitik der ehemaligen Julius Bär Holding AG

schlägt der Verwaltungsrat der Ordentlichen Generalversammlung vom 8. April

2010 die Auszahlung einer Dividende von CHF 0.40 pro Namenaktie vor, ent-

sprechend einem Dividendenbetreffnis von CHF 83 Millionen. Wir beabsichtigen

weiterhin, unseren Aktionären nicht mehr benötigtes Überschusskapital möglichst

effizient zurückzugeben. Im Zuge der nach wie vor hohen Konsolidierungsdichte

in unserer Branche und dementsprechend zur Wahrung unserer strategischen

Flexibilität planen wir jedoch derzeit kein Aktienrückkaufprogramm. Mit einer

BIZ Quote Tier 1 von 24.2% Ende 2009 konnten wir die Zielquote von 12% klar

übertreffen.

Im Jahr 2009 haben wir die Voraussetzung geschaffen, um als internationale

Privatbank erster Wahl erfolgreich zu sein. Dieser Schritt wurde von unseren

Kunden sehr positiv aufgenommen und fand die Zustimmung unserer Aktionäre

sowie die volle Unterstützung unserer Mitarbeitenden. Wir danken allen unseren

Anspruchsgruppen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und hoffen, auch

2010 auf ihre Unterstützung zählen zu dürfen.

Raymond J. Bär Boris F.J. Collardi

Präsident des Verwaltungsrates Chief Executive Officer

Zürich, Februar 2010
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Vorwort

* Unter Ausklammerung dieser Positionen belief sich der Konzerngewinn für die Aktionäre der Julius Bär Gruppe AG
im Jahr 2009 auf CHF 473 Millionen, was gegenüber 2008 einem Anstieg von 7% entspricht.
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Corporate Governance

Corporate Governance ist ein bestimmender Faktor der Unternehmensführung. Aktionäre, Kunden und

Mitarbeitende werden im Kontext von Corporate Governance regelmässig als wichtigste Anspruchsgruppen

(Stakeholder) genannt. Zudem beruht unser auf nachhaltigen Erfolg und Stetigkeit ausgerichtetes Geschäft

wesentlich darauf, dass neben den Aktionären auch unsere Kundschaft und Mitarbeitenden möglichst langfristig

engagiert sind. Diese Stakeholder haben demnach ein Recht zu wissen, welche Persönlichkeiten und internen

Gremien die Entwicklung des Unternehmens bestimmen, wo strategische Entscheidungen gefällt werden

und wer dafür die Verantwortung trägt. Diesen berechtigten Ansprüchen wollen wir im vorliegenden Kapitel

gebührend Rechnung tragen.

Die Darstellung der Corporate Governance der Julius Bär Gruppe AG folgt der am 1. Juli 2002 in Kraft getretenen

und letztmals per 1. Juli 2009 revidierten Corporate Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange und den

Leitlinien und Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» des Verbandes der

Schweizer Unternehmen economiesuisse vom 25. März 2002 sowie des dazu veröffentlichten Anhangs 1,

«Empfehlungen zu den Entschädigungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung» vom 6. September 2007,

der die auf 1. Januar 2007 in Kraft gesetzten neuen Artikel 663bis und 663c Absatz 3 bezüglich Transparenz

der Vergütung an Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung aufnimmt.

Sofern nicht anders vermerkt beziehen sich die folgenden Angaben auf den Stand per 31. Dezember 2009.

1. Konzernstruktur und Aktionariat

1.1 Operative Konzernstruktur der Julius Bär Gruppe AG (per 31. Dezember 2009)

Der Konsolidierungskreis ist in Note 26 publiziert. 

Julius Bär Gruppe AG

Verwaltungsrat
Raymond J. Bär, Präsident des Verwaltungsrates

Geschäftsleitung

General Counsel

Christoph Hiestand

Chief Executive Officer
Boris F.J. Collardi

Chief Communications
Officer

Dr. Jan A. Bielinski

Chief Risk 
Officer

Bernhard Hodler

Chief Financial
Officer

Dieter A. Enkelmann



1.2 Bedeutende Aktionäre/Beteiligte

Gemäss bei der Julius Bär Gruppe AG eingegangenen Meldungen hielt per 31. Dezember 2009 jeder bzw. 

jede der nachfolgend aufgeführten Aktionäre/Beteiligten mehr als 3% der Stimmrechte an der Julius Bär

Gruppe AG1:

Aktionär/Beteiligter Stimmrechte verbunden Stimmrechte verbunden mit Erwerbs- Resultierender Gesamtstimmrechts-
mit Aktien/Beteiligungspapieren und Wandelrechten sowie eingeräumten anteil im Zeitpunkt der Meldung2

Veräusserungsrechten

Davis Selected Advisers L.P.3 8.46% - 8.46%

MFS Investment Management4 5.10% - 5.10%

Wellington Management Company LLP5 4.44% - 4.44%

AXA Group6 4.28% - 4.28%

BlackRock, Inc.7 3.84% 0.03% 3.87%

Thornburg Investment Management8 3.81% - 3.81%

Harris Associates L.P.9 3.02% - 3.02%

1 Die Stimmrechtsbeteiligung sowie die übrigen verwendeten Begriffe verstehen sich im Sinne der einschlägig anwendbaren börsenrechtlichen
Regelungen. Die Aktionäre der ehemaligen Julius Bär Holding AG erhielten am 1. Oktober 2009 eine Sachdividende in Form einer Aktie der Julius
Bär Gruppe AG pro am 30. September 2009 nach Börsenschluss gehaltenen Julius Bär Holding AG Aktie.

2 Betreffend die aufgeführten Beteiligungswerte ist zu beachten, dass Veränderungen im Halten von Stimmrechtsanteilen zwischen den
meldepflichtigen Schwellenwerten keiner Offenlegungspflicht unterliegen.

3 Davis Selected Advisers L.P., Tucson/USA, als Investmentberatungsgesellschaft (gemeldet am 6. Oktober 2009)
4 MFS Investment Management, Boston/USA, und ihre Tochtergesellschaften MFS Institutional Advisors Inc., MFS International Ltd., MFS
International («UK») Ltd., MFS Heritage Trust Co., MFS International Management KK und MFS Investment Management («LUX») S.A. (gemeldet
am 6. Oktober 2009)

5 Wellington Management Company LLP, Boston/USA, im Auftrag von Kunden (gemeldet am 16. November 2009)
6 AXA S.A., Paris/Frankreich; AllianceBernstein L.P., New York/USA; AllianceBernstein Corporation, New York/USA; Equitable Holdings LLC, New
York/USA; AXA Equitable Life Insurance Company, New York/USA; AXA Equitable Financial Services LLC, New York/USA; AXA Financial Inc.,
New York/USA; AXA Investment Managers S.A., Paris/Frankreich; AXA Investment Managers Paris S.A., Paris/Frankreich; AXA Rosenberg
Investment Management Ltd., London/England; AXA Rosenberg Investment Management LLC, California/USA; AXA Rosenberg Group LLC,
California/USA; und AXA IM Rose Inc. Place, Greenwich/USA (gemeldet am 30. Oktober 2009)

7 BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, New York, NY 10022, USA, und ihre Tochtergesellschaften BlackRock Advisors UK Ltd., London/UK,
BlackRock Institutional Trust Company, N.A., San Francisco/USA, BlackRock Asset Management Canada Limited, Toronto/Kanada, BlackRock
Advisors, LLC, Wilmington/USA, BlackRock Investment Management, LLC, Plainsboro/USA, BlackRock Investment Management (Australia)
Limited, Sydney/Australien, BlackRock Investment Management (Dublin) Ltd., Dublin/Irland, BlackRock Luxembourg SA,
Senningerberg/Luxembourg, BlackRock (Netherland) B.V., Amsterdam/Niederlande, BlackRock Fund Manager Ltd., London/UK, BlackRock
Pensions Ltd., London/UK, BlackRock International Ltd., Edinburgh/UK, BlackRock Japan Co. Ltd., Tokio/Japan, BlackRock Investment
Management (UK) Ltd., London/UK, BlackRock Asset Management Japan Limited, Tokio/Japan, und BlackRock Fund Advisors, San
Francisco/USA., BlackRock Holdco 2, Inc., New York/USA, BlackRock Financial Management, Inc., New York/USA, BlackRock Advisors
Holdings, Inc., New York/USA, BlackRock Capital Holdings, Inc., New York/USA, BlackRock International Holdings, Inc., New York/USA, BR
Jersey International Holdings LP, St. Helier/Jersey, BlackRock Group Ltd., London/UK, BlackRock (Institutional) Canada Ltd., Toronto/Kanada,
BlackRock Holdings Canada Ltd., Toronto/Kanada, BlackRock Holdco 4, LLC, New York/USA, BlackRock Holdco 6, New York/USA, BlackRock
Delaware Holdings, Inc., New York/USA, BlackRock Australia Holdco Pty., Sydney/Australia, BlackRock Luxembourg Holdco S.à.r.l.,
Luxembourg, BlackRock Investment Management Ireland Holdings Ltd., Dublin/Irland, Trident Merger, LLC, New York/USA, BlackRock Cayco
Ltd. c/o Walkers SPV Limited, George Town/Cayman Islands, BlackRock Trident Holding Co Ltd., Dublin/Irland und BlackRock Japan Holdings
GK, Tokio/Japan, alle vertreten als Gruppe durch BlackRock, Inc. (gemeldet am 14. Dezember 2009)

8 Thornburg Investment Management, Santa Fe/USA, als Investmentmanagementgesellschaft im Auftrag von Kunden (gemeldet am 1. Oktober
2009)

9 Harris Associates L.P., Chicago/USA (gemeldet am 18. November 2009)
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Offenlegung von Beteiligungsmeldungen an die Julius Bär Gruppe AG 2009 

gemäss Artikel 20 des Schweizerischen Börsengesetzes

– Am 15. Dezember 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 1. Dezember 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien und Derivate) von BlackRock, Inc. (siehe Fussnote 7, Seite 7) an der Julius Bär

Gruppe AG den Grenzwert von 3% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 3.87% belaufen. 

– Am 18. November 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 16. November 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von Harris Associates L.P., Chicago/USA, an der Julius Bär Gruppe AG den

Grenzwert von 3% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 3.02% belaufen.

– Am 16. November 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 13. November 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von Wellington Management Company LLP, Boston/USA, an der Julius Bär

Gruppe AG den Grenzwert von 5% unterschritten haben und sich per dieses Datum auf 4.44% belaufen. 

– Am 30. Oktober 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 28. Oktober 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) der AXA S.A., Paris/Frankreich, (siehe Fussnote 6, Seite 7) an der Julius Bär

Gruppe AG den Grenzwert von 3% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 4.28% belaufen. 

– Am 8. Oktober 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 7. Oktober 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von Wellington Management Company LLP, Boston/USA, an der Julius Bär

Gruppe AG den Grenzwert von 5% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 5.02% belaufen.

– Am 6. Oktober 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 1. Oktober 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von MFS Investment Management, Boston/USA, (siehe Fussnote 4, Seite 7)

an der Julius Bär Gruppe AG die Grenzwerte von 3% und 5% überschritten haben und sich per dieses

Datum auf 5.1% belaufen. 

– Am 6. Oktober 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 1. Oktober 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von Davis Selected Advisers L.P., Tucson/USA, an der Julius Bär Gruppe AG

die Grenzwerte von 3% und 5% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 8.46% belaufen. 

– Am 2. Oktober 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 1. Oktober 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von Wellington Management Company LLP, Boston/USA, an der Julius Bär

Gruppe AG den Grenzwert von 3% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 4.86% belaufen. 

– Am 1. Oktober 2009 erhielt die Julius Bär Gruppe AG die Nachricht, dass am 1. Oktober 2009 die

Erwerbspositionen (Aktien) von Thornburg Investment Management, Santa Fe/USA, an der Julius Bär

Gruppe AG den Grenzwert von 3% überschritten haben und sich per dieses Datum auf 3.81% belaufen.

1.3 Kreuzbeteiligungen

Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen zwischen der Julius Bär Gruppe AG und deren Tochtergesellschaften

bzw. Drittgesellschaften.
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2. Kapitalstruktur

2.1 Kapital 

Per 31. Dezember 2009 betrug das ordentliche Kapital CHF 4 132 615.12. Es besteht kein genehmigtes

Kapital. 

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 4 132 615.12. Es ist voll liberiert und zerlegt in 206 630 756

Namenaktien von je CHF 0.02 Nennwert. Die Namenaktien (Valor 10 248 496; ISIN CH 010 2484968) sind an

der SIX Swiss Exchange kotiert und sind Teil des Swiss Market Index (SMI) sowie des Swiss Leader Index (SLI).

Weitere Informationen zum Aktienkapital der Gesellschaft sind auf Seite 107 publiziert.

2.2 Bedingtes und genehmigtes Kapital im Besonderen

Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von höchstens 10 000 000 voll zu liberierenden

Namenaktien von je CHF 0.02 Nennwert im Maximalbetrag von CHF 200 000 durch Ausübung von Options-

oder Wandelrechten erhöht, die in Verbindung mit Anleihensobligationen der Gesellschaft oder einer ihrer

Tochtergesellschaften eingeräumt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Erwerb 

von Aktien durch die Ausübung von Options- oder Wandelrechten sowie jede nachfolgende Übertragung von

Aktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Ziffer 4.3 ff. der Statuten. 

Der Verwaltungsrat kann bei der Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen das Vorwegzeichnungsrecht der

Aktionäre aus wichtigen Gründen aufheben.

Als wichtige Gründe gelten die Sicherstellung optimaler Konditionen bei der Begebung der Anleihe und die

Gewährleistung der Gleichbehandlung zwischen Aktionären im In- und Ausland. Schliesst der Verwaltungsrat

das Vorwegzeichnungsrecht aus, gilt Folgendes:

a) Wandelrechte dürfen höchstens während sieben Jahren und Optionsrechte höchstens während vier

Jahren ab dem Zeitpunkt der Emission der betreffenden Anleihe ausübbar sein.

b) Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den jeweiligen Wandel- bzw. Optionsbedingungen. Wandel- bzw.

Optionsanleihen sind zu marktkonformen Konditionen (einschliesslich der marktüblichen Verwässerungs-

schutzklauseln) zu emittieren. Der Wandel- bzw. Optionspreis muss mindestens dem Durchschnitt der

letztbezahlten Börsenkurse an der SIX Swiss Exchange während der fünf Tage entsprechen, die der

Festlegung der definitiven Emissionskonditionen für die jeweilige Wandel- bzw. Optionsanleihe vorangehen.
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2.3 Kapitalveränderungen 

Die Beschreibung der Kapitalveränderungen der letzten zwei Jahre ist auf Seite 48 f. publiziert. 

2.4 Aktien und Partizipationsscheine

Aktien

2009

Anzahl Titel per 31.12.

Namenaktien à CHF 0.02 nominal 206 630 756

(alle dividendenberechtigt)

Es existieren keine Vorzugsrechte und ähnlichen Berechtigungen. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Partizipationsscheine

Es besteht kein Partizipationskapital. 

2.5 Genussscheine

Es besteht kein Genussscheinkapital. 

2.6 Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen (per 31. Dezember 2009) 

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in das die Eigentümer und Nutzniesser der Namenaktien mit Namen,

Adresse und Staatsangehörigkeit bzw. Sitz eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als

Aktionär betrachtet, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Das Aktienbuch der Gesellschaft wird von Nimbus AG,

Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, verwaltet.

Es werden keine Urkunden über Aktien ausgestellt; die Aktien werden zu Buchungszwecken ins SIS Clearing-

System für übertragene Aktien (SIS-System für Namenaktien) eingetragen. Aktionäre können von der Gesell-

schaft eine schriftliche Bestätigung über ihre Aktienbestände verlangen; sie haben jedoch keinen Anspruch 

auf Aktienzertifikate für ihre Aktien. 
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Die Übertragung von unverurkundeten Aktien erfolgt durch entsprechenden Eintrag durch eine Bank oder

Depotstelle auf Basis einer Zession durch den verkaufenden Aktionär und die entsprechende Anzeige an die

Gesellschaft durch die Bank oder Depotstelle. Der Zessionar muss ein Formular zur Eintragung seiner Aktien

einreichen, um im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen zu werden. Ist der

Zessionar zu einer solchen Eintragung nicht bereit, ist er an der Generalversammlung weder teilnahme- noch

stimmberechtigt; er ist jedoch weiterhin dividendenberechtigt und kann andere Rechte mit finanziellem Wert

wahrnehmen. Die unverurkundeten Aktien können nur mit Hilfe der Bank übertragen werden, welche die

Einträge solcher Aktien im Namen des übertragenden Aktionärs verwaltet. Ausserdem können Aktien nur

zugunsten der Bank verpfändet werden, welche die Einträge solcher Aktien im Namen des verpfändenden

Aktionärs verwaltet; in diesem Fall ist eine Anzeige an die Gesellschaft erforderlich.

Gemäss Statuten kann ein Zessionar von Aktien auf Wunsch im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen

werden. Die Gesellschaft kann die Eintragung eines Zessionars ins Aktienregister als Aktionär mit Stimmrecht

verweigern, wenn er/sie nicht ausdrücklich erklärt, diese Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung

erworben zu haben. 

Treuhänder/Nominees können als Aktionäre mit Stimmrecht bis maximal 2% des Aktienkapitals im Aktienbuch

eingetragen werden. Von Treuhändern/Nominees gehaltene Aktien, die diese Grenze überschreiten, können im

Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen werden, sofern der Treuhänder/Nominee der Gesellschaft Namen,

Adresse, Nationalität bzw. Sitz und Aktienbestände aller natürlichen oder juristischen Personen offenlegt, für

deren Rechnung er 0.5% oder mehr des Aktienkapitals hält. Treuhänder/Nominees, welche mit einem anderen

Treuhänder/Nominee kapital- oder stimmenmässig durch einheitliche Leitung oder auf eine andere Weise

miteinander verbunden sind, gelten in Bezug auf diese Eintragungsbeschränkung als ein Treuhänder/Nominee.

Auf falschen Angaben beruhende Einträge im Aktienbuch als Aktionär bzw. Treuhänder/Nominee mit Stimm-

recht können vom Verwaltungsrat nach Anhörung des Betroffenen gestrichen werden. Der Betroffene muss

über die Streichung sofort informiert werden.

2.7 Wandelanleihen und Optionen

Es sind keine Wandel- oder Optionsanleihen ausstehend. Informationen zu den Mitarbeiteroptionen sind unter

Ziffer 5 sowie in Note 28 publiziert.
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3. Verwaltungsrat

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG sind nichtexekutive Mitglieder. Der Verwaltungsrat

der Bank Julius Bär & Co. AG, der wichtigsten operativen Gesellschaft der Gruppe, wird in identischer personeller

Besetzung geführt wie der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG.

3.1 Mitglieder des Verwaltungsrates 

Raymond J. Bär (1959), schweizerischer Staatsangehöriger; lic. iur. Universität St. Gallen, 1984; Master of

Law, LL.M. Columbia Law School, New York, USA, 1985. 1985–1988 Salomon Bros. Inc., New York und Lon-

don. 1988 Eintritt in die Bank Julius Bär & Co. AG, Leiter Swiss Capital Market Group; 1990–1993 Stv. Niederlas-

sungsleiter der Bank Julius Baer & Co. Ltd., New York; 1993–1996 Mitglied der Geschäftsleitung der Bank

Julius Bär & Co. AG, Zürich; ab 1996 Mitglied der Konzernleitung der Julius Bär Holding AG und Leiter der

Sparte Private Banking; von 2001 bis 13. Mai 2003 Vizepräsident der Konzernleitung der Julius Bär Holding

AG; von Januar 2003 bis 13. Mai 2003 Co-Leiter der Sparte Private Banking. 2003–2009 Präsident des Verwal-

tungsrates der Julius Bär Holding AG; seit 2003 Präsident des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG;

seit 2009 Präsident des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG (Amtsdauer bis 2012).

Peter Küpfer (1944), schweizerischer Staatsangehöriger; dipl. Wirtschaftsprüfer, 1972. 1989–1996 Mitglied

der Geschäftsleitung der CS Holding; 1989–1993 Präsident des Verwaltungsrates der CS Life; 1993–1996

Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bank Leu, Zürich; seit 1997 selbständiger Unternehmensberater. 

1999–2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG; 2002–2006 Vizepräsident; 2006–2009

Independent Lead Director; seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG, 2002–2006

Vizepräsident; seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG, Independent Lead Director

(2011).

Leonhard H. Fischer (1963), deutscher Staatsangehöriger; Master in Finance, University of Georgia, USA,

1987. 1987–1995 J. P. Morgan Chase GmbH: 1992–1995 Managing Director und Vorstandsmitglied; 1995–

2002 Dresdner Bank AG: 1999–2002 Vorstandsmitglied Dresdner Bank AG und Chief Executive Officer

Dresdner Kleinwort Wasserstein; 2001–2002 Allianz Holding AG, Vorstandsmitglied, Leiter Corporates & Mar-

kets; 2003–2007 Credit Suisse Group: 2003–2006 Chief Executive Officer Winterthur Group, 2003–2007 Mit-

glied der Geschäftsleitung der Credit Suisse Group, 2006–2007 Chief Executive Officer EMEA; 2007–2009 RHJ

International SA, Co-Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrates, seit 2009 Chief Executive

Officer und Mitglied des Verwaltungsrates. 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG; seit

2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG und der Julius Bär Gruppe AG (2012).
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Dr. Rolf P. Jetzer (1950), schweizerischer Staatsangehöriger; Dr. iur. Universität Zürich, 1979; Certificat des

Hautes Etudes Européennes (H.E.E.), College of Europe, Brügge, Belgien, 1981; Rechtsanwaltspatent des

Kantons Zürich, 1981; Kurse über amerikanisches Bankenrecht an der New York University, USA, 1981. 

1981–1982 Anwalt bei Lillic McHose & Charles, Los Angeles, Kalifornien, USA. 1982–2009 Rechtsanwaltsbüro

Niederer Kraft & Frey, ab 1988 Partner; seit 2010 unabhängiger Berater. 2005–2009 Mitglied des Verwaltungs-

rates der Julius Bär Holding AG; seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG; seit

2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG (2010).

Gareth Penny (1962), südafrikanischer und irischer Staatsangehöriger; Master of Arts in Philosophie, Politik-

wissenschaft und Wirtschaft, Universität Oxford, Grossbritannien, 1985. 1988–1991 Anglo American Corpora-

tion, Johannesburg, Südafrika, Leiter von Anglo American & De Beers Small Business Initiative; 1991–1993

Teemane Manufacturing Company, Debswana, Botswana, Projektmanager; 1993–2006 The Diamond Trading

Company (DTC), London, Grossbritannien: 1993–1994 Verkaufsleiter; 1994–1996 Persönlicher Assistent des

Präsidenten des Verwaltungsrates der De Beers SA; 1996–1999 Diamantenkonsultant für Südafrika; 1999–2001

Leiter Strategie; 2001–2004 Executive Director und Leiter Sales & Marketing; 2004–2006 Managing Director

Diamond Trading Company; seit 2003 Mitglied des Verwaltungsrates der De Beers SA, Luxemburg; seit 2006

Group Managing Director. 2007–2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG; seit 2007

Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG; seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der

Julius Bär Gruppe AG (2010).

Monika Ribar Baumann (1959), schweizerische Staatsangehörige; lic. oec. Universität St. Gallen, 1983;

Executive Program Stanford University, Kalifornien, USA, 1999. 1984–1986 BASF Österreich, Wien, Controlling

und Konzernberichterstattung; 1986–1990 Fides (heute KPMG Schweiz), Leiterin der Stabsstelle Planung; seit

1991 bei Panalpina: 1991–1994 Projektleitung Einführung Konzernrechnungswesen und globale Standardsoft-

ware für Abt. Finanz und Controlling; 1995–2000 Corporate Controller; von 2000 bis Mitte 2005 Chief Informa-

tion Officer und Mitglied der Konzernleitung der Panalpina AG, Basel; anschliessend bis September 2006 CFO

und Mitglied der Konzernleitung der Panalpina AG, Basel; seit Oktober 2006 CEO und Vorsitzende der

Konzernleitung der Panalpina AG, Basel. 2001–2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG;

seit 2001 Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG; seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates

der Julius Bär Gruppe AG (2010).

Daniel J. Sauter (1957), schweizerischer Staatsangehöriger; dipl. Bankfach-Experte, 1983. 1976–1978

Gewerbebank Zürich, Trainee; 1978–1981 Bank Leu, Zürich, Devisenhändler; 1981–1983 Bank für Kredit und

Aussenhandel, Zürich, Devisen- und Geldmarkthändler; 1983–1998 Glencore, Zug: 1983–1988 Treasurer und

Risk Manager; 1989–1998 Chief Financial Officer; 1994–2001 Xstrata AG, Zug: Entwicklung von Xstrata AG

zu einem international diversifizierten Rohstoffkonzern; 1995–2001 Chief Executive Officer; seit 2001 Trinsic

AG, Zug, Mitbegründer und Präsident des Verwaltungsrates; seit 2001 Alpine Select AG, Zug, Präsident des

Verwaltungsrates. 2007–2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG; seit 2007 Mitglied des

Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG; seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe

AG (2010).
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Charles G. T. Stonehill (1958), britischer und amerikanischer Staatsangehöriger; Master of Arts in Neuerer

Geschichte, Universität Oxford, Grossbritannien, 1978. 1978–1984 J. P. Morgan & Co., Corporate und Invest-

ment Banking; 1984–1997 Morgan Stanley & Co., Managing Director und Leiter Equity Division Europa; 1997–

2002 Credit Suisse First Boston, Leiter Investment Banking for the Americas und Mitglied des Operating

Committee; 2002–2004 Lazard Frères, Globaler Leiter Capital Markets und Mitglied des Executive Committee;

2005–2006 Verwaltungsrat ohne Exekutivfunktion von Gulfsands Petroleum; 2006–2008 Verwaltungsrat von

Panmure Gordon plc.; von 2005 bis August 2009 unabhängiger Verwaltungsrat der London Metal Exchange

Ltd; seit März 2009 Better Place, Palo Alto, USA, Chief Financial Officer. 2006–2009 Mitglied des Verwal-

tungsrates der Julius Bär Holding AG; seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Julius Bär & Co. AG;

seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG (2011).

Veränderungen im Verwaltungsrat

An der Ordentlichen Generalversammlung der Julius Bär Holding AG vom 8. April 2009 wurde Leonhard H.

Fischer für drei Jahre in den Verwaltungsrat gewählt. Ausserdem wurde Raymond J. Bär für eine weitere Amts-

zeit von drei Jahren wiedergewählt. Dr. Béatrice Speiser hat sich entschieden, auf eine erneute Wiederwahl an

der Ordentlichen Generalversammlung 2009 zu verzichten.

Die Julius Bär Gruppe AG wurde im Juni 2009 gegründet. Sämtliche ehemaligen oben aufgeführten Mitglieder

des Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG demissionierten per Ende September 2009 als Mitglieder des

Verwaltungsrates der Julius Bär Holding AG auf Grund der Aufteilung der Private Banking- (danach Julius Bär

Gruppe AG) und Asset Management-Geschäftsbereiche (danach GAM Holding AG). Die Mitglieder nahmen ihre

Mandate im Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG Anfang September 2009 wieder auf.

3.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

In Anwendung der Corporate Governance-Richtlinie sowie des entsprechenden Kommentars der SIX Swiss

Exchange werden Mandate und Interessenbindungen in kotierten in- und ausländischen Gesellschaften sowie

solche in in- und ausländischen Banken und Finanzgesellschaften ausserhalb der Julius Bär Gruppe grundsätz-

lich aufgeführt. Es bestehen keine weiteren Tätigkeiten/Interessenbindungen im Sinne von Ziffer 3.2 als die

nachfolgend aufgeführten.

Raymond J. Bär: Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und im Verwaltungsratsausschuss der Schweizerischen

Bankiervereinigung; 

Präsident der Vereinigung Schweizerischer Handels- & Verwaltungsbanken (VHV); 

Mitglied des Stiftungsrates des Swiss Finance Institute (SFI);

Mitglied des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange Regulation und Mitglied des Ausschusses für Teilnehmer-

regulierung des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange Regulation.

Peter Küpfer: Mitglied des Verwaltungsrates der GE Money Bank AG, Zürich;

Mitglied des Verwaltungsrates der Holcim Ltd, Jona;

Mitglied des Aufsichtsrates der Metro AG, Düsseldorf.
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Leonhard H. Fischer: Präsident des Aufsichtsrates und Mitglied des Chairman’s Committee der DBV-Winter-

thur Holding AG (DWH), Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der ACA Konzern AG, Köln;

Mitglied des Management Board der Gesellschaft zur Förderung der Frankfurter Wertpapierbörse e.V.,

Frankfurt.

Dr. Rolf P. Jetzer: Präsident des Verwaltungsrates der Swiss International Air Lines AG, Zürich;

Präsident des Verwaltungsrates der Capital Dynamics Holding AG, Zug;

Präsident des Verwaltungsrates der equity4life AG, Zürich;

Präsident des Verwaltungsrates der Infrassure Holding AG, Zürich;

Mitglied des Verwaltungsrates der Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA, Zürich.

Gareth Penny: Mitglied des Verwaltungsrates der De Beers SA, Luxemburg.

Monika Ribar Baumann: Mitglied des Verwaltungsrates der Logitech International SA, Romanel-sur-Morges.

Daniel J. Sauter: Präsident des Verwaltungsrates der Trinsic AG, Zug;

Präsident des Verwaltungsrates der Alpine Select AG, Zug;

Mitglied des Verwaltungsrates der Sika AG, Baar;

Mitglied des Verwaltungsrates der Sulzer AG, Winterthur;

Mitglied des Verwaltungsrates der Model Holding AG, Weinfelden.

3.3 Wahl und Amtszeit

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf individueller Basis durch die Ordentliche Generalversammlung

in der Regel auf drei Jahre gewählt. Unter einem Jahr ist dabei der Zeitabschnitt zwischen zwei Ordentlichen

Generalversammlungen zu verstehen. Die Amtsdauer wird für jedes Mitglied bei der Wahl festgelegt. Die ein-

zelnen Amtsperioden sollen so aufeinander abgestimmt sein, dass jedes Jahr rund ein Drittel aller Mitglieder

des Verwaltungsrates neu gewählt bzw. wiedergewählt wird. Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, sind

sofort wieder wählbar. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Die maximale (kumulierte) Amtsdauer für

die Mitglieder des Verwaltungsrates beträgt in der Regel zwölf Jahre. Mitglieder, die das 67. Lebensjahr

erreicht haben, stellen sich am Ende ihrer laufenden Amtszeit in der Regel nicht mehr zur Wiederwahl. Der

Verwaltungsrat kann jedoch in Ausnahmefällen abweichend davon der Ordentlichen Generalversammlung die

Wiederwahl eines solchen Mitglieds beantragen. Die Amtszeit eines Verwaltungsrates endet automatisch an

der Ordentlichen Generalversammlung in demjenigen Jahr, in dem er sein 70. Lebensjahr vollendet.

Die verbleibende Amtsdauer pro Mitglied ist unter Ziffer 3.1 aufgeführt.
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3.4 Interne Organisation

Der Verwaltungsrat besteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Er versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfor-

dern, mindestens aber einmal im Quartal. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner

Mitglieder erforderlich, ausgenommen für den Feststellungs- und Statutenanpassungsbeschluss sowie den

Kapitalerhöhungsbericht bei Kapitalerhöhungen. Er fasst seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der

Stimmen der anwesenden Mitglieder. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können auch per Telefon oder

elektronischen Medien teilnehmen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch auf dem Schriftweg

(Brief, Telefax) oder durch elektronischen Datenaustausch gefasst werden, sofern kein Mitglied eine mündli-

che Beratung verlangt. Schriftliche Beschlüsse müssen allen Mitgliedern des Verwaltungsrates übermittelt

werden, damit sie gültig sind. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. Die Mitglieder

der Geschäftsleitung der Julius Bär Gruppe AG nehmen im Allgemeinen als Gäste an den Sitzungen des

Gesamtverwaltungsrates teil. Diese Sitzungen dauern in der Regel mindestens einen halben Tag.

Die Zusatzfunktion des Independent Lead Director wird im Allgemeinen von einem langjährigen Mitglied des

Verwaltungsrates wahrgenommen. Führungsqualitäten, persönlicher Einfluss und genaue Kenntnisse über

Julius Bär erlauben es ihm, innerhalb des Verwaltungsrates die Rolle des Moderators einzunehmen. Sollte es

nötig sein, stellt der Independent Lead Director in seiner Funktion bei grundlegenden Meinungsverschieden-

heiten den offenen Kommunikationsfluss bzw. den Dialog zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrates

sicher und schaltet sich bei Bedarf als Vermittler ein. Gegenwärtig ist Peter Küpfer Independent Lead

Director.

Im Sinne einer Beurteilung seiner Tätigkeit führt der Verwaltungsrat auf Stufe Gesamtgremium sowie der

jeweiligen Committees jährlich ein sogenanntes Self Assessment durch. Hierbei geht es darum, auf der Basis

von zu Beginn des Jahres formulierten Zielen das Erreichte zu überprüfen und zu beurteilen. Die Resultate zu

den Committees werden dem Gesamtverwaltungsrat zur Kenntnis gebracht.

Der Verwaltungsrat trifft sich in der Regel jährlich zu einem Strategieseminar. Anlässlich dieser Zusammenkünfte

geht es darum, vor dem aktuellen makroökonomischen und unternehmensspezifischen Hintergrund die

Positionierung der Julius Bär Gruppe zu analysieren und die strategische Ausrichtung der Gruppe zu überprüfen

und gegebenenfalls neu festzulegen. 

Zwischen Januar und September 2009 traf sich der Gesamtverwaltungsrat der ehemaligen Julius Bär Holding

AG zu neun Sitzungen sowie einem zweitägigen Strategieseminar. Nach erfolgter Aufteilung der Private

Banking- und Asset Management-Geschäftsbereiche der ehemaligen Julius Bär Holding AG per 1. Oktober

2009 traf sich der Gesamtverwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG zwischen September und Dezember

2009 zu zwei Sitzungen.
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Anwesenheit der Mitglieder des Verwaltungsrates an den Sitzungen des Verwaltungsrates

Anwesenheit der Mitglieder des Verwaltungsrates an den Sitzungen des Verwaltungsrates der ehemaligen 
Julius Bär Holding AG (Januar bis September 2009)

Strategie-
Januar1 Februar April Mai1 Juni August1 August Seminar September1 September1

Raymond J. Bär x x x x x x x x x x

Peter Küpfer x x x x x x x x x x

Leonhard H. Fischer2 - - x x x E x x x x

Dr. Rolf P. Jetzer x x x x x x x x x x

Gareth Penny E E x x x x x x E x

Monika Ribar Baumann x x x x x x x x x x

Daniel J. Sauter x x x x x x x x x x

Dr. Béatrice Speiser3 x x - - - - - - - -

Charles G. T. Stonehill x x x E x x x x x x

1 Sitzung per Telekonferenz
2 Wahl in den Verwaltungsrat der ehemaligen Julius Bär Holding AG an der Ordentlichen Generalversammlung 2009 am 8. April 2009
3 Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der ehemaligen Julius Bär Holding AG auf die Ordentliche Generalversammlung 2009
E = entschuldigt

Anwesenheit der Mitglieder des Verwaltungsrates an den Sitzungen des Verwaltungsrates der Julius Bär Gruppe AG
(September bis Dezember 2009)

September1 Dezember

Raymond J. Bär x x

Peter Küpfer x x

Leonhard H. Fischer x x

Dr. Rolf P. Jetzer x x

Gareth Penny x x

Monika Ribar Baumann x x

Daniel J. Sauter x x

Charles G. T. Stonehill x x

1 Sitzung per Telekonferenz

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten sowie die Vorsitzenden und die Mitglieder 

der Committees des Verwaltungsrates. Es obliegt den Vorsitzenden der Committees, bei Bedarf externe

Fachpersonen sowie Mitglieder der Geschäftsleitung beratend beizuziehen.
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Gemäss den Statuten der Julius Bär Gruppe AG hat der Verwaltungsrat folgende unübertragbare und

unentziehbare Aufgaben:

a) die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;

b) die Festlegung der Organisation der Gesellschaft;

c) die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für

die Führung der Gesellschaft notwendig sind;

d) die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung betrauten Personen;

e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, auch im Hinblick auf die

Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

f) die Erstellung des Geschäftsberichts sowie die Vorbereitung der Ordentlichen Generalversammlung und

die Ausführung ihrer Beschlüsse;

g) die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von

Geschäften Committees oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung

an seine Mitglieder zu sorgen.

Im Verwaltungsrat besteht eine Aufgabenteilung gemäss der Kompetenzregelung unter Ziffer 3.5.

Aufgaben und personelle Zusammensetzung der gegenwärtig bestehenden Committees des

Verwaltungsrates

Die Mitglieder des Verwaltungsrates diskutieren spezifische Themen in Verwaltungsrats-Committees. Diese

werden jeweils von einem unabhängigen Verwaltungsrat präsidiert, mit Ausnahme des Chairman’s Committee,

welches vom Präsidenten des Verwaltungsrates geleitet wird. Jeder Vorsitzende eines Committee erstattet

dem Gesamtverwaltungsrat regelmässig Bericht über laufende Aktivitäten bzw. wichtige Themen in seinem

Committee. Ausserdem werden die Protokolle der Sitzungen der verschiedenen Committees dem Gesamtver-

waltungsrat unterbreitet.

Chairman’s Committee

Das Chairman’s Committee besteht aus dem Verwaltungsratspräsidenten und mindestens zwei weiteren

Mitgliedern. Es wird vom Verwaltungsratspräsidenten geleitet. Das Chairman’s Committee ist zuständig für 

die Festlegung und Überwachung der Corporate Governance-Richtlinien der Julius Bär Gruppe und für die

Genehmigung von Markt-, Kredit- und Finanzierungsrisiken (gemäss Anhang zum Organisations- und Geschäfts-

reglement). Dies gilt insbesondere für die Bewilligung von Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrates, des

höheren Kaders und/oder von mit diesen verbundenen Gesellschaften und nahe stehenden Personen («Organ-

kredite»), die in den einschlägigen schweizerischen Rechnungslegungsgrundsätzen festgelegt sind. Das

Chairman’s Committee überwacht die Einhaltung der Regeln über den Umgang mit Klumpenrisiken und
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zeichnet für die Festlegung von Standards und Methoden sämtlicher Risikoarten mit Ausnahme operationeller

Risiken verantwortlich (inklusive rechtliches und regulatorisches Risiko), die zur Umsetzung der vom Verwal-

tungsrat oder von anderen Überwachungs- und Leitungsgremien verabschiedeten Prinzipien und Risikoprofile

implementiert wurden. 

Das Chairman’s Committee bestimmt, koordiniert und überprüft die Risikolimiten sowie die Richtlinien über

sämtliche Risikoarten mit Ausnahme operationeller Risiken (inklusive rechtliches und regulatorisches Risiko).

Das Committee legt die Richtlinien zur Finanzberichterstattung fest. Das Chairman’s Committee stützt sich bei

seinen entsprechenden Tätigkeiten auf die sogenannte Risikolandschaft ab, die an einer jährlichen gemeinsamen

Sitzung des Chairman’s Committee und des Audit Committee des Verwaltungsrates festgelegt wird. Das Chair-

man’s Committee bestimmt die wichtigsten operativen Tochtergesellschaften und genehmigt die Erstellung

und Abänderung von Organisations- und Geschäftsreglementen für solche Einheiten. Im Weiteren genehmigt

das Chairman’s Committee die Gründung von wichtigen operativen Tochtergesellschaften, Änderungen in

deren Kapitalstruktur oder Rechtsform bzw. deren Liquidation oder Schliessung. Das Eingehen, Auflösen und

Ändern von Joint Ventures mit strategischer Bedeutung durch wichtige operative Gesellschaften müssen vom

Chairman’s Committee genehmigt werden. Das Chairman’s Committee erteilt den Mitgliedern der Geschäfts-

leitung sowie den vollamtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates die Erlaubnis, externe Verwaltungs-, Aufsichts-

oder Stiftungsratsmandate wahrzunehmen sowie Aufgaben im öffentlichen Dienst zu übernehmen und

Regierungsämter bzw. höhere Funktionen in der Armee auszuüben.

Das Chairman’s Committee tagt grundsätzlich monatlich. Seit seiner Einsetzung per 1. Oktober 2009 bis Ende

2009 tagte das Chairman’s Committee dreimal für durchschnittlich je zwei Stunden. Die Mitglieder der

Geschäftsleitung der Julius Bär Gruppe AG nehmen im Allgemeinen als Gäste an den Sitzungen des Chairman’s

Committee teil.

Mitglieder: Raymond J. Bär (Vorsitz), Peter Küpfer, Leonhard H. Fischer und Daniel J. Sauter

Audit Committee

Dem Audit Committee obliegen die Überwachung der Geschäftstätigkeit und die Kontrolle der Einhaltung von

Gesetz, Statuten und Reglementen. Zudem stellt es den regelmässigen Erhalt von Informationen zur Einhaltung

solcher Verpflichtungen durch die Tochtergesellschaften sicher. Das Audit Committee überwacht die Standards

und Methoden der internen Kontrollsysteme unter Berücksichtigung des Risikoprofils der Gruppe. 

Das Committee steuert und überwacht die Tätigkeit der internen Revision der Gruppe und entscheidet

abschliessend über die Entschädigung des Leiters der internen Revision der Gruppe. Der Vorsitzende des

Committee trifft sich während des gesamten Jahres regelmässig, in der Regel alle zwei Monate, mit dem 

Leiter der internen Revision der Gruppe. 

Das Committee gewährleistet auf Stufe Verwaltungsrat den Kontakt mit der externen Revisionsstelle und über-

wacht deren Leistung und Unabhängigkeit sowie das Zusammenwirken mit der internen Revision der Gruppe. Zu
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den weiteren Kompetenzen des Committee gehört die jährliche Beurteilung der externen Revisionsstelle. 

Es überprüft deren Berichte zur Rechnungsablage sowie den Management Letter und gibt eine Empfehlung

zuhanden des Gesamtverwaltungsrates für die Wahl der externen Revisoren an der Ordentlichen Generalver-

sammlung ab. Ferner ist es verantwortlich für die Vollständigkeit der Kontrollen über die Finanzberichter-

stattung und begutachtet einzelne Abschlüsse, einschliesslich Konzernrechnung, Jahresrechnung sowie

Zwischenabschlüsse, bevor sie dem Gesamtverwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Darüber

hinaus überprüft das Audit Commitee die interne und externe Kommunikation bezüglich Finanzabschlüssen

und damit zusammenhängender Informationen. 

Die Mitglieder des Audit Committee sind unabhängig. Das Audit Committee verfügt über eigene Satzungen

und führt jährlich ein detailliertes sogenanntes Self Assessment zur Überprüfung der eigenen Leistung

durch. Das Audit Committee tagt mindestens viermal pro Jahr während durchschnittlich zwei bis drei Stunden.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung der Julius Bär Gruppe AG nehmen im Allgemeinen als Gäste an den

Sitzungen des Audit Committee teil. An sämtlichen Sitzungen nehmen der Leiter der internen Revision der

Gruppe und Vertreter der externen Revisionsstelle teil. Im Berichtsjahr trat das Audit Committee zu acht

Sitzungen zusammen (sechs unter der ehemaligen Julius Bär Holding AG bis September 2009 und zwei seit

der Gründung der Julius Bär Gruppe AG ab Oktober 2009).

Mitglieder: Charles G. T. Stonehill (Vorsitz), Dr. Rolf P. Jetzer, Monika Ribar Baumann und Daniel J. Sauter

Compensation Committee

Das Compensation Committee entscheidet abschliessend über die Entschädigung des Präsidenten und gege-

benenfalls des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates und bereitet zuhanden des Verwaltungsrates sämtliche

Kompensationsentscheide vor, welche alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates betreffen. Ausserdem

entscheidet das Compensation Committee abschliessend über die Kompensation der Mitglieder der Geschäfts-

leitung der Julius Bär Gruppe AG. Das Compensation Committee ist verantwortlich für die Genehmigung jeder

Entschädigungspolitik, welche die Julius Bär Gruppe als Ganzes umfasst oder die innerhalb der Julius Bär

Gruppe an die Aktien der Julius Bär Gruppe AG gekoppelt ist. Für fachspezifische Entscheide kann das

Compensation Committee weitere Mitglieder des Verwaltungsrates beratend beiziehen. Das Compensation

Committee tagt nach Bedarf während durchschnittlich zwei Stunden. Im Berichtsjahr trat das Compensation

Committee zu vier Sitzungen zusammen (drei unter der ehemaligen Julius Bär Holding AG bis September 2009

und eine seit der Gründung der Julius Bär Gruppe AG ab Oktober 2009).

Mitglieder: Peter Küpfer (Vorsitz), Leonhard H. Fischer und Gareth Penny

Nomination Committee (ad hoc) 

Die Rolle des Nomination Committee besteht hauptsächlich darin, den Verwaltungsrat bei seinen Aufgaben

zu unterstützen und so sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat aus Personen besteht, die ihren Aufgaben

als Mitglieder des Verwaltungsrates im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Prinzipien
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guter Corporate Governance bestmöglich nachkommen können. Das Nomination Committee ist verantwortlich

für die langfristige Nachfolgeplanung auf Stufe Verwaltungsrat. Ihm obliegen die Beurteilung von möglichen

Kandidaten für den Verwaltungsrat der Gesellschaft und die Vorbereitung der entsprechenden Wahlvor-

schläge zuhanden des Gesamtverwaltungsrates sowie zur finalen Genehmigung durch die Ordentliche General-

versammlung.

Das Nomination Committee ist zuständig für die langfristige Nachfolgeplanung auf Stufe CEO der Gesell-

schaft. In dieser Funktion werden potenzielle Kandidaten beurteilt und dem Verwaltungsrat entsprechende

Vorschläge unterbreitet. Das Nomination Committee hat insbesondere folgende Kompetenzen, Aufgaben

und Pflichten:

a) Festlegung von Anforderungsprofilen mit erforderlichen und erwünschten Kompetenzen und

Fähigkeiten für Mitglieder des Verwaltungsrates und den CEO; 

b) Suche nach und Bestimmung von entsprechend qualifizierten Kandidaten für eine mögliche Wahl in den

Verwaltungsrat;

c) Führen von Sondierungs- und Bewerbungsgesprächen mit möglichen Kandidaten;

d) Unterbreitung von Vorschlägen zuhanden des Verwaltungsrates zur Wahl von Mitgliedern des

Verwaltungsrates sowie zur Ernennung des CEO; 

e) Nachfolgeplanung auf Stufe Verwaltungsrat und CEO;

f) Überwachung der gestaffelten Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.

Das Nomination Committee tagt nach Bedarf. Von Oktober bis Ende 2009 fanden keine Sitzungen mehr

statt.

Mitglieder: Peter Küpfer (Vorsitz), Raymond J. Bär, Dr. Rolf P. Jetzer und Charles G. T. Stonehill

3.5 Kompetenzregelung

Grundzüge 

Den leitenden Organen obliegen die strategische Ausrichtung der Julius Bär Gruppe und der Julius Bär

Gruppe AG sowie die Festlegung und Umsetzung der Grundsätze von Organisation, Führung und Überwachung.

Sie sorgen für die Beschaffung der zum Erreichen der Ziele notwendigen Mittel und sind für das Gesamter-

gebnis verantwortlich. Sie sind für die Wahrung der Einheit der Julius Bär Gruppe besorgt sowie für die

Koordination und Überwachung aller Aktivitäten, die durch die Julius Bär Gruppe AG bzw. in deren Namen

ausgeübt werden. Der Verwaltungsrat trägt die klare Verantwortung für die strategische Ausrichtung und

überwacht den Geschäftsverlauf, während der Geschäftsleitung mit dem Chief Executive Officer an der

Spitze die Führung der Tagesgeschäfte obliegt. Julius Bär verfügt über zwei streng getrennte Führungs-

gremien, wie dies von der schweizerischen Bankengesetzgebung vorgeschrieben ist. Die Funktionen des

Präsidenten des Verwaltungsrates einerseits und des Chief Executive Officer andererseits sind zwei

verschiedenen Personen übertragen, damit die Gewaltentrennung gewährleistet ist. Diese Struktur schafft
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gegenseitige Kontrolle und macht den Verwaltungsrat unabhängig vom Tagesgeschäft des Unternehmens,

für das die Geschäftsleitung unter der Führung des Chief Executive Officer die Verantwortung trägt.

Die einzelnen Aufgaben und Kompetenzen der leitenden Organe ergeben sich aus dem Organisations- und

Geschäftsreglement sowie aus dessen Anhang, der einen integrierenden Bestandteil des Organisations- und

Geschäftsreglements bildet.

Die Entscheide der leitenden Organe werden von den Gruppengesellschaften unter Einhaltung der jeweils

anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften umgesetzt.

Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat obliegen Oberleitung, Oberaufsicht und Kontrolle, die er im Rahmen der ihm gemäss

Artikel 716a des Schweizerischen Obligationenrechts zukommenden Aufgaben unter Einschaltung der Verwal-

tungsrats-Committees wahrnimmt. Der Gesamtverwaltungsrat nimmt sich im Speziellen der Vorbereitung

sämtlicher Themen an, die in die Kompetenz der Ordentlichen Generalversammlung fallen, wobei ihm insbeson-

dere das Audit Committee in Sachen finanzielle Berichterstattung, Dividendenanträge und in anderen Fragen

zum Kapitalmanagement vorbereitend und beratend zur Seite steht. Der Gesamtverwaltungsrat entscheidet

auf Antrag des Audit Committee über die der Ordentlichen Generalversammlung zu unterbreitende Wahl der

externen Revisionsstelle. Das Eingehen, Auflösen und Ändern von Joint Ventures mit strategischer Bedeutung

durch die Julius Bär Gruppe AG oder von wichtigen Tochtergesellschaften liegt ebenfalls in der Kompetenz 

des Gesamtverwaltungsrates. Im Weiteren obliegt es dem Gesamtverwaltungsrat, den CEO und die weiteren

Mitglieder der Geschäftsleitung zu ernennen sowie auf Antrag des Audit Committee Entscheidungen zu fällen

betreffend Ernennung resp. Abberufung des Leiters der internen Revision der Gruppe. In seiner Verantwortung

liegt die Nachfolgeplanung der Mitglieder der Geschäftsleitung mit Ausnahme des CEO (dessen Nachfolge-

planung obliegt dem Nomination Committee). Der Gesamtverwaltungsrat ist zuständig für die Festlegung der

Gesamtrisikopolitik des Unternehmens sowie der Ausgestaltung von Rechnungswesen, Finanzcontrolling und

strategischer Finanzplanung. Er entscheidet zudem über Kapitalmarkttransaktionen, welche die Ausgabe von

Anleihen der Gesellschaft zur Folge haben, sowie über die Ausgabe von Anleihen durch Tochtergesellschaften

im Rahmen eines abgestuften Kompetenzrasters hinsichtlich Kapital- und zeitlicher Bindung.

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung formuliert die Gesamtstrategie und entwickelt sie weiter, unter Berücksichtigung der 

vom Verwaltungsrat vorgegebenen Rahmenbedingungen. Sie trägt die Verantwortung für alle operativen und

organisatorischen Belange sowie für das operative Ergebnis. In diesem Rahmen fallen in ihre Zuständigkeit 

alle Geschäfte, die vom Verwaltungsrat nicht anderen Gremien oder Stellen übertragen sind.

In der Verantwortung der Geschäftsleitung liegen die einheitliche Entwicklung der Julius Bär Gruppe im

Sinne der definierten Geschäftspolitik, die Festlegung der Organisation der Geschäftsleitung sowie deren

Vertretung gegenüber dem Verwaltungsrat und Dritten.
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Die Geschäftsleitung hat das Recht, für Gruppengesellschaften oder für einzelne Geschäfte verbindliche

Weisungen zu erlassen und Berichterstattungen oder Konsultationen einzufordern, bevor ein Entscheid

gefällt wird. Sie entscheidet über die Gründung, Veränderung in der Kapital- oder Eigentümerstruktur,

Rechtsformwechsel und Liquidation sowie Schliessung von Tochtergesellschaften (ausgenommen wichtige

operative Tochtergesellschaften). Das Eingehen, Auflösen und Ändern von Joint Ventures mit strategischer

Bedeutung von Tochtergesellschaften (ausgenommen wichtige operative Tochtergesellschaften) muss von

der Geschäftsleitung genehmigt werden. Die Geschäftsleitung erteilt den Mitarbeitenden (ausgenommen 

die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie die vollamtlichen Mitglieder des Verwaltungsrates) die Erlaubnis,

externe Verwaltungs-, Aufsichts- oder Stiftungsratsmandate wahrzunehmen sowie Aufgaben im öffentlichen

Dienst zu übernehmen und Regierungsämter bzw. höhere Funktionen in der Armee auszuüben.

Darüber hinaus kann die Geschäftsleitung für bestimmte Aufgaben Kommissionen bilden und deren Tätigkeit

regeln. Deren Zusammensetzung ist vorgängig durch den Verwaltungsrat zu genehmigen.

Die oberste Verantwortung für die Aktivitäten der Funktionen Risk, Legal & Compliance, Finance & Accounting,

Communications und Investor Relations innerhalb der Julius Bär Gruppe verbleibt beim entsprechend desig-

nierten Mitglied der Geschäftsleitung. Darüber hinaus ist die Geschäftsleitung verantwortlich für die allgemeine

Verwaltung der Gesellschaft, insbesondere die Eintragung der Aktionäre im Aktienregister sowie dessen

Führung. Die Geschäftsleitung koordiniert Pressekontakte, Pressekonferenzen sowie -mitteilungen und ist

zuständig für Investor Relations sowie Corporate Identity (inkl. Corporate Design und Markenführung) der

Gesellschaft. Sie überwacht und beurteilt zudem finanzwirtschaftliche und weitere Risiken sowie die Einhal-

tung der Eigenmittel-, Risikoverteilungs- und Liquiditätsvorschriften. Schliesslich ist die Geschäftsleitung die

Kontaktstelle zu den Aufsichtsbehörden.

3.6 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Zur Kontrolle der Geschäftstätigkeit der Julius Bär Gruppe hat der Verwaltungsrat die unter Ziffer 3.4 genannten

Committees gebildet. Jeder Vorsitzende eines Committees orientiert den Gesamtverwaltungsrat regelmässig 

über die aktuellen Tätigkeiten und wichtigen Themen seines Committees. Ausserdem werden dem Gesamt-

verwaltungsrat die Sitzungsprotokolle der jeweiligen Committees unterbreitet. 

Die verschiedenen Committees werden periodisch mittels der für sie relevanten Berichte der Gruppe informiert.

Diese Berichte werden zudem in regelmässigen Sitzungen mit den betroffenen Gremien vertieft diskutiert. 

An den Sitzungen des Verwaltungsrates erstatten der CEO und andere Mitglieder der Geschäftsleitung regel-

mässig Bericht über wichtige Themen. An diesen Sitzungen können die Mitglieder des Verwaltungsrates von

anderen Mitgliedern des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung jedwede Information über die Julius Bär

Gruppe verlangen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen.
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